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H&R GmbH & Co. KGaA
Salzbergen

– International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2E4T77 –
– Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A2E4T7 –

Eindeutige Kennung des Ereignisses: f4af5c5006edef11b53e00505696f23c

Einladung zur  
ordentlichen Hauptversammlung 2025

Wir laden die Aktionäre1) unserer Gesellschaft hiermit zu der am

Dienstag, den 27. Mai 2025,  
um 10:00 Uhr (MESZ)2),

im

Hotel Le Méridien Hamburg, Level 1 ABC
An der Alster 52 , 20099 Hamburg

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung 2025

der Gesellschaft ein.

 

1)  Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle 
 personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.

2)  Sämtliche Zeitangaben in der Einberufung sind in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) 
angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.
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I. Tagesordnung und Beschlussvor-
schläge der Verwaltung

1.  Vorlage des vom Aufsichtsrat 
 gebilligten Jahresabschlusses  
und Konzernabschlusses der  
H&R GmbH & Co. KGaA zum  
31. Dezember 2024, des zusammen
gefassten Lage und Konzernlage
berichts der H&R GmbH & Co. KGaA 
für das Geschäftsjahr 2024, des 
Berichts des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2024 sowie des er
läuternden Berichts der Geschäfts
führung zu den Angaben nach 
§§ 289a, 315a des Handelsgesetz
buchs (HGB), Beschlussfassung über 
die Feststellung des Jahresabschlus
ses der H&R GmbH & Co. KGaA für 
das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich 
haftenden Gesellschafterin aufgestellten Jah-
resabschluss und den Konzernabschluss am 
8. April 2024 gemäß §§ 171, 278 Abs. 3 Aktien-
gesetz („AktG“) gebilligt. Gemäß § 286 Abs.  1 
AktG beschließt die Hauptversammlung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses. Die übrigen 
genannten Unterlagen sind der Hauptversamm-
lung zugänglich zu machen. Hierzu bedarf es kei-
nes Beschlusses der Hauptversammlung.

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung an liegen in den Geschäftsräu-
men der Gesellschaft, Neuenkirchener Straße 8, 
48499 Salzbergen, sowie Am Sandtorkai 50, 
20457 Hamburg, die vorgenannten Unterlagen 
zur Einsicht der Aktionäre während der üblichen 
Geschäftszeiten aus. Sie sind ab diesem Zeit-
punkt außerdem im Internet unter https://hur.
com/de/ im Bereich Investoren – Hauptversamm-
lung zugänglich. Auf Wunsch wird jedem Aktio-
när von der Gesellschaft unverzüglich und kosten-
los eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen 
erteilt. Die Unterlagen werden auch in der Haupt-
versammlung zur Einsicht ausliegen.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der 
H&R GmbH & Co. KGaA zum 31.  Dezember 2024 

in der der Hauptversammlung vorgelegten Fas-
sung festzustellen.

2.  Beschlussfassung über die Verwen
dung des Bilanzgewinns

Die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresab-
schluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
€ 92.366.975,54 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,10 
pro Aktie: € 3.722.174,60
Vortrag auf neue Rechnung: € 88.644.800,94

3.  Beschlussfassung über die Entlas
tung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin für das Geschäfts
jahr 2024

Die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich 
haftenden Gesellschafterin für das Geschäfts-
jahr 2024 Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlas
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2024

Die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichts-
rats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 
am 27. Mai 2025 endet turnusgemäß die Amts-
zeit des Aufsichtsratsmitglieds Frau Sabine U. 
Dietrich. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach 
§§ 96 Abs. 1 Var. 4, 101 Abs. 1 Satz 1, 278 Abs. 3 
AktG i.V.m. §§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 4 Abs. 1 DrittelbG 
sowie § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitglie-
dern der Anteilseigner und drei Mitgliedern der 
Arbeitnehmer zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des 
Nominierungsausschusses vor, mit Wirkung 
ab Beendigung der Hauptversammlung am 
27. Mai 2025.
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Frau Michaela Pulkert, wohnhaft in München, 
Leiterin des Geschäftsbereichs Corporates Bay-
ern Süd, UniCredit Bank GmbH 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mit-
glied des Aufsichtsrats zu wählen. Das Geschäfts-
jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mit-
gerechnet.

* * * *
Ergänzende Angaben zu dem zur Wahl vorge
schlagenen Aufsichtsratskandidaten:

Lebenslauf: 

Persönliche Daten: 
– Geboren: 21. Mai 1965
– Wohnort: München

Ausgeübter Beruf:
–  Leiterin des Geschäftsbereichs Corporates 

 Bayern Süd, UniCredit Bank GmbH 

Ausbildung/Studium: 
–  Diplom-Betriebswirtin (FH) 

Fachhochschule für Wirtschaft, Pforzheim 

Beruflicher Werdegang:
–  10/2019 – heute Leiterin des Geschäftsbereichs 

Corporates Bayern Süd, UniCredit Bank GmbH
–  Operative und Budget-Verantwortung für das 

Firmenkundengeschäft in der Region (KMUs 
bis Key Account)

–  Senior Coverage für ausgewählte Kunden
–  Mitarbeiterführung und Entwicklung/Förderung 

von Nachwuchskräften und Talenten
–  01/2013 – 09/2019 Regionalbereichsleiterin Cor-

porates Bayern Nord, UniCredit Bank AG
–  Operative und Budget-Verantwortung für das 

Firmenkundengeschäft in der Region (KMUs 
bis Key Account)

–  Senior Coverage für ausgewählte Kunden
–  Mitarbeiterführung und Entwicklung/Förderung 

von Nachwuchskräften und Talenten
–  11/2010 – 12/2012 Global Head Projektfinanzie-

rung Transportation/PPP, UniCredit Bank AG
–  Akquisition, Strukturierung und Verhandlung 

von Projektfinanzierungen im Bereich Infra-
struktur/PPP

–  Führung eines internationalen Teams (London, 
Paris, München)

–  05/2003 – 10/2010 Global Head Projektfinanzie-
rung Energie & Umwelt, UniCredit Bank AG

–  Akquisition, Strukturierung und Verhandlung 
von Projektfinanzierungen weltweit im Bereich 
(erneuerbare) Energie & Umwelt

–  Führung eines internationalen Teams (New York, 
Singapur, London, Paris, Madrid,  München)

–  06/1998 – 04/2003 Abteilungsleiterin Projekt-
finanzierung Wasser & Erneuerbare Energien, 
HypoVereinsbank AG

–  09/1995 – 05/1998 Projektleiterin, Projektfinan-
zierung, HypoVereinsbank AG

–  08/1992 – 08/1995 Exportfinanzierung/ECA- 
gedeckte Finanzierungen, Bayerische Ver-
einsbank AG

–  05/1991 – 07/1992 Traineeprogramm Firmen-
kunden/Kredit, Bayerische Vereinsbank AG

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und fach
liche Erfahrungen: 
–  09/2022 Zertifikat Sustainable Finance Expert 

EBS Universität, Wiesbaden
–  01/2015 – 04/2023 Mitglied im Kredit-Komitee 

der UniCredit Bank AG als Entscheiderin der 
Marktseite

–  10/2016 – 09/2021 Mitglied im Risiko-Komitee 
der UniCredit Bank AG

–  2009 – 2013 Lehrtätigkeit an der Frankfurt 
School of Finance & Management, Frankfurt

–  2000 – 2012 Abhalten von Fachvorträgen bei 
nationalen und internationalen (Fach-) Konfe-
renzen

Angaben nach §§ 125 Abs. 1 Satz 5, 278 
Abs. 3 AktG:

Frau Michaela Pulkert ist kein Mitglied in ande-
ren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollg-
remien von Wirtschaftsunternehmen.

Angaben gemäß Empfehlung C.13 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex 
(DCGK):

Es bestehen keine persönlichen und geschäft-
lichen Beziehungen von Frau Michaela Pulkert 
zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft 
und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten 
Aktionären. 
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6.  Beschlussfassung über die Bestellung 
des Abschlussprüfers und des Kon
zernabschlussprüfers für das Ge
schäftsjahr 2025 sowie des Prüfers 
für den Nachhaltigkeitsbericht für 
das Geschäftsjahr 2025

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsaus-
schusses schlägt der Aufsichtsrat vor, wie folgt zu 
beschließen: 

Die Forvis Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
Hamburg, wird zum Abschlussprüfer und Kon-
zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 
sowie zum Prüfer für den Nachhaltigkeitsbericht 
für das Geschäftsjahr 2025 bestellt.

Die Bestellung zum Prüfer des Nachhaltigkeits-
berichts durch die Hauptversammlung erfolgt vor-
sorglich vor dem Hintergrund der Richtlinie (EU) 
2022/2464 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtli-
nien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU 
hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen, die in nationales Recht umzu-
setzen ist. Im Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Einberufung im Bundesanzeiger befindet sich 
ein Gesetz zur Umsetzung dieser Richtlinie im 
Gesetzgebungsverfahren, das eine Bestellung 
dieses Prüfers durch die Hauptversammlung vor-
sieht („CSRD-Umsetzungsgesetz“).

Für die Prüfungsleistungen ab dem Geschäfts-
jahr 2025 hatte der Prüfungsausschuss des Auf-
sichtsrats dem Aufsichtsrat nach Durchfüh-
rung des vorgeschriebenen Auswahlverfahrens 
gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014 („Abschlussprü-
ferverordnung“) die Forvis Mazars GmbH & Co. 
KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft und die KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft empfohlen und eine begrün-
dete Präferenz für die Forvis Mazars GmbH & Co. 
KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft ausgesprochen.

Sowohl die Empfehlung des Prüfungsausschus-
ses an den Aufsichtsrat als auch der Vorschlag 
des Aufsichtsrats sind frei von ungebührlicher 
Einflussnahme durch Dritte. Es bestanden keine 

Regelungen im Sinne von Artikel 16 Abs. 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
(EU-Abschlussprüferverordnung), die die Aus-
wahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl 
eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer 
bestimmten Prüfungsgesellschaft für die Durch-
führung der Abschlussprüfung beschränkt hätten. 

7.  Beschlussfassung über die Billigung 
des Vergütungsberichts 2024

Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG hat die Haupt-
versammlung einer börsennotierten Aktienge-
sellschaft über die Billigung des nach § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsberichts für 
das vorausgegangene Geschäftsjahr zu beschlie-
ßen. Dies gilt entsprechend auch für eine börsen-
notierte Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 
AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin 
geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben 
nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. 
Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsbe-
richts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsbericht 2024 
zu billigen.

Der Vergütungsbericht und der Prüfungsvermerk 
des Abschlussprüfers sind auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://www.hur.com/de/
investoren/hauptversammlung zugänglich.

8.  Beschlussfassung über die Billigung 
des Systems zur Vergütung der Mit
glieder der Geschäftsführung 

Gemäß § 120a Abs. 1 AktG hat die Hauptversamm-
lung einer börsennotierten Aktiengesellschaft bei 
jeder wesentlichen Änderung des Vergütungssys-
tems, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die 
Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Ver-
gütungssystems für die Vorstandsmitglieder zu 
beschließen. Ein das Vergütungssystem bestäti-
gender Beschluss ist dabei zulässig. Das Vergü-
tungssystem für die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung wurde der Hauptversammlung zuletzt in der 
ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2021 
zur Billigung vorgelegt. Turnusgemäß hat die 
Hauptversammlung daher erneut über die Billi-

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung
https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung
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gung des Vergütungssystems für die Mitglieder 
der Geschäftsführung zu beschließen.

Anders als bei Aktiengesellschaften ist bei der 
H&R GmbH & Co. KGaA rechtsformbedingt nicht 
der Aufsichtsrat der KGaA, sondern der auf Ebene 
der persönlich haftenden Gesellschafterin, der 
H&R Komplementär GmbH, eingerichtete Beirat 
(„Beirat“) für die Festsetzung der Vergütung der 
Geschäftsführer zuständig. Die Vorschrift des § 
120a Abs. 1 AktG ist auf die H&R GmbH & Co. 
KGaA daher nur entsprechend anwendbar (bezo-
gen auf das vom Beirat beschlossene System zur 
Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin).

Der Beirat der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin, der H&R Komplementär GmbH, überprüft 
das Vergütungssystem für die Mitglieder der 
Geschäftsführung regelmäßig und hat am 8. April 
2025 unter Berücksichtigung der Regelungen des 
AktG und der vom Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz am 27. Juni 2022 im 
Bundesanzeiger bekannt gemachten Empfehlun-
gen der Regierungskommission Deutscher Cor-
porate Governance Kodex in der Fassung vom 
28. April 2022 („DCGK 2022“) ein weiterentwi-
ckeltes Vergütungssystem für die Mitglieder der 
Geschäftsführer beschlossen, das ab dem 1. Juli 
2025 gelten soll.

Gemäß § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG hat der Aufsichts-
rat der H&R GmbH & Co. KGaA der Hauptver-
sammlung für die Beschlussfassung über die Bil-
ligung des Vergütungssystems für die Mitglieder 
der Geschäftsführung gemäß § 120a Abs. 1 AktG 
einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. Dies 
gilt ungeachtet der Tatsache, dass im Falle der 
H&R GmbH & Co. KGaA für die Festlegung die-
ses Vergütungssystems rechtsformbedingt nicht 
der Aufsichtsrat der KGaA, sondern der Beirat 
der persönlich haftenden Gesellschafterin zustän-
dig ist.

Dies vorausgeschickt, schlägt der Aufsichtsrat 
vor, das von dem Beirat der H&R Komplemen-
tär GmbH am 8. April 2025 beschlossene Vergü-
tungssystem für die Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung zu billigen, das ab dem 1. Juli 2025 gilt.

Das Vergütungssystem für die Mitglieder der 
Geschäftsführung ist auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://www.hur.com/de/inves-
toren/hauptversammlung zugänglich.

Hinweis: Die vorgesehenen Abstimmungen zu 
den Tagesordnungspunkten 1 bis 6 haben ver-
bindlichen Charakter, diejenigen zu den Tages-
ordnungspunkten 7 und 8 haben empfehlenden 
Charakter. Die Aktionäre und Aktionärsvertreter 
können bei sämtlichen Abstimmungen jeweils 
mit „Ja“ (Befürwortung) oder „Nein“ (Ablehnung) 
abstimmen oder sich der Stimme enthalten (Stim-
menthaltung).

II. Mitteilungen an die Aktionäre 
und Informationen zur Durchfüh-
rung der Hauptversammlung

1.  Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts (mit 
Nachweisstichtag nach §§ 123 Abs. 
4 Satz 2, 278 Abs. 3 AktG und dessen 
Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptver-
sammlung anmelden und der Gesellschaft ihren 
Anteilsbesitz nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der 
Gesellschaft bis zum 20. Mai 2025, 24:00 Uhr 
(MESZ), unter der nachfolgend genannten, für 
die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle (die 
„Anmeldeadresse“) zugehen:

H&R GmbH & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center

80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung hat in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache zu erfolgen. Der 
Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts muss in deutscher oder englischer Sprache 
durch einen von dem Letztintermediär ausgestell-
ten Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (§ 
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126b BGB) gemäß § 67c Abs. 3 AktG erfolgen. Der 
Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 
Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptver-
sammlung, also auf den 5. Mai 2025, 24:00 Uhr 
(MESZ) (der „Nachweisstichtag“), beziehen. Wir 
bitten die Aktionäre, die Anmeldung und die Aus-
stellung und Übermittlung des Nachweises des 
Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG frühzei-
tig zu veranlassen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer 
den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes 
erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme 
und der Umfang des Stimmrechts bemessen 
sich dabei ausschließlich nach dem Aktienbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Ver-
äußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch 
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräu-
ßerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweis-
stichtag ist für die Teilnahme und den Umfang 
des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; 
d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nach-
weisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang 
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zu er-
werbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. 
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 
Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der 
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 
Dividendenberechtigung.

Nach Eingang der Anmeldung und des besonde-
ren Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversamm-
lung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir unsere 
Aktionäre, die Anmeldung zur Hauptversamm-
lung möglichst frühzeitig vorzunehmen und nach 
Möglichkeit die Anmeldung und Übermittlung 
des Nachweises des Anteilsbesitzes auf elekt-
ronischem Wege per E-Mail vorzunehmen. Die 
Eintrittskarte ist keine Teilnahmevoraussetzung, 
sondern dient nur der Vereinfachung der organi-
satorischen Abwicklung an der Einlasskontrolle 
am Tag der Hauptversammlung.

2.  Verfahren für die Stimmabgabe 
durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht 
in der Hauptversammlung durch einen Bevoll-
mächtigten, zum Beispiel durch einen Interme-
diär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsver-
einigung, durch Stimmrechtsberater oder einen 
sonstigen Dritten, ausüben zu lassen. Auch in 
diesem Fall ist eine ordnungsgemäße Anmeldung 
zur Hauptversammlung (wie unter vorstehend 
Abschnitt II.1 beschrieben) erforderlich. Bevoll-
mächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so 
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von die-
sen zurückweisen.

2.1 Bevollmächtigung eines Dritten

Die Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten 
und ihr Widerruf können entweder gegenüber der 
Gesellschaft oder gegenüber dem Bevollmächtig-
ten erklärt werden. Wird die Vollmacht gegen-
über dem Bevollmächtigten erklärt, so bedarf es 
eines Nachweises der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft. Die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
jeweils der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre 
werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht 
das Formular zu verwenden, das zusammen mit 
der Eintrittskarte übersandt wird. Besonderhei-
ten können bei der Bevollmächtigung von Inter-
mediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechts-
beratern oder und geschäftsmäßig Handelnden 
(§§ 135, 278 Abs. 3 AktG) vorliegen (siehe nach-
folgend Abschnitt II.2.2).

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft können per Post oder per E-Mail 
aus organisatorischen Gründen nur bis zum 
26. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) unter 
der unter Abschnitt II.1 genannten Anmeldead-
resse erfolgen. Am Tag der Hauptversammlung 
sind die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft vor Ort auch an der Ein- und Aus-
gangskontrolle zur Hauptversammlung möglich.
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2.2  Bevollmächtigung von Intermediären 
oder geschäftsmäßig Handelnden (§ 
135 AktG)

Soweit eine Vollmacht an einen Intermediär (z.B. 
ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder eine andere 
geschäftsmäßig handelnde Person oder Institu-
tion i.S.v. § 135 Abs. 8 i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG 
erteilt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht 
und ihr Widerruf nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten nicht der Textform. Hier genügt es, wenn die 
Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nach-
prüfbar festgehalten wird; sie muss zudem voll-
ständig sein und darf nur mit der Stimmrechts-
ausübung verbundene Erklärungen enthalten. 
Intermediäre können zum Verfahren für ihre 
Bevollmächtigung eigene Regelungen vorsehen. 
Entsprechendes gilt für Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberater sowie Personen, die sich 
geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Aus-
übung des Stimmrechts in der Hauptversamm-
lung erbieten, es sei denn, derjenige, der das 
Stimmrecht ausüben will, ist gesetzlicher Vertre-
ter, Ehegatte oder Lebenspartner des Aktionärs 
oder mit ihm bis zum vierten Grad verwandt oder 
verschwägert. Aktionäre sollten sich in diesen 
Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über die 
Form der Vollmacht abstimmen. 
 
2.3  Bevollmächtigung der von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemel-
det haben, können auch die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigen. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im 
Fall ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebun-
den aus. Vollmachten und Weisungen an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
müssen ebenfalls in Textform (§ 126b BGB) erteilt 
werden. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter nehmen keine Aufträge zum Stellen von 
Fragen oder von Anträgen sowie zum Einlegen 
von Widersprüchen entgegen.

Für die Bevollmächtigung der von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter kann das 
zusammen mit der Eintrittskarte übersandte Voll-
machts- und Weisungsformular verwendet wer-
den. 

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter sowie ein Widerruf der Vollmacht und 
eine Änderung von Weisungen können per Post 
oder per E-Mail aus organisatorischen Gründen 
nur bis zum 26. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) 
(Zugang) unter der unter Abschnitt II.1 genann-
ten Anmeldeadresse erfolgen. Am Tag der Haupt-
versammlung können Vollmachten und Wei-
sungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter an der Ein- und Ausgangs-
kontrolle zur Hauptversammlung erteilt, geändert 
oder widerrufen werden.

Gehen schriftlich (d. h. per Post oder E-Mail) meh-
rere Vollmachten und Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu, 
wird von diesen die zuletzt zugegangene als ver-
bindlich betrachtet. 

Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Wei-
sungserteilung werden nach ordnungsgemäßer 
Anmeldung zur Hauptversammlung zusammen 
mit der Eintrittskarte übersandt.

3.  Rechte der Aktionäre nach §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1, 
278 Abs. 3 AktG

3.1  Recht auf Ergänzung der Tagesord-
nung nach §§ 122 Abs. 2, 278 Abs. 3 
AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
€ 500.000,00 am Grundkapital, das entspricht 
195.583 Stückaktien, erreichen (die „Mindest
beteiligung“), können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden.

Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an 
die durch die Geschäftsführung vertretene H&R 
GmbH & Co. KGaA zu richten, wobei jedem neuen 
Gegenstand der Tagesordnung eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Es 
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muss der Gesellschaft bis zum 26. April 2025, 
24:00 Uhr (MESZ) unter der nachfolgend genann-
ten Adresse zugehen:

H&R GmbH & Co. KGaA
- Geschäftsführung -

Neuenkirchener Str. 8
48499 Salzbergen

Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des § 
122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 3, Satz 4 i.V.m. § 
121 Abs. 7 AktG und § 70 AktG (jeweils i.V.m. § 
278 Abs. 3 AktG) verwiesen.

3.2  Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 
127, 278 Abs. 3 AktG

Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen 
einen Beschlussvorschlag von persönlich haf-
tender Gesellschafterin und Aufsichtsrat zu stel-
len sowie Wahlvorschläge zu Punkt 5 und Punkt 6 
der Tagesordnung zu machen. Etwaige Gegen-
anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 
127 AktG können der Gesellschaft ausschließlich 
an folgende Adresse übermittelt werden:

H&R GmbH & Co. KGaA
Investor Relations – HV 2025 

Neuenkirchener Str. 8
48499 Salzbergen

E-Mail: investor.relations@hur.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionä-
ren, die der Gesellschaft bis zum 12. Mai 2025, 
24:00 Uhr (MESZ), unter der vorgenannten 
Adresse zugegangen sind, werden einschließlich 
des Namens des Aktionärs und einer etwaigen 
Begründung unverzüglich nach ihrem Eingang 
im Internet unter https://www.hur.com/de/inves-
toren/hauptversammlung zugänglich gemacht. 
Gegenanträgen, nicht aber Wahlvorschlägen, ist 
eine Begründung beizufügen. Eventuelle Stel-
lungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse zugänglich 
gemacht. Eine Abstimmung über einen Gegenan-
trag bzw. Wahlvorschlag in der Hauptversamm-
lung setzt voraus, dass der Gegenantrag bzw. 
Wahlvorschlag während der Hauptversammlung 
mündlich gestellt wird. In der Hauptversammlung 
können mündliche Gegenanträge bzw. Wahlvor-

schläge auch ohne vorherige fristgerechte Über-
mittlung gestellt werden. 

3.3  Auskunftsrecht nach §§ 131 Abs. 1, 
278 Abs. 3 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär 
und Aktionärsvertreter von der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin Auskunft über Ange-
legenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit 
diese Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unterneh-
men und die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversamm-
lung mündlich im Rahmen der Aussprache zu 
stellen.

4.  Hinweis auf die Internetseite der 
Gesellschaft

Die Informationen nach §§ 124a, 278 Abs. 3 AktG 
zur Hauptversammlung, weitergehende Erläute-
rungen der Aktionärsrechte nach §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG (jeweils 
i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG) sowie ergänzende Infor-
mationen zu der Aufsichtsratskandidatin Frau 
Michaela Pulkert finden sich auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter https://www.hur.com/de/
investoren/hauptversammlung.

5.  Gesamtzahl der Aktien und Stimm
rechte im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-
schaft € 95.155.882,68. Es ist eingeteilt in 
37.221.746 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt 
in der Hauptversammlung eine Stimme. Die 
Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
somit 37.221.746 Stimmrechte. Es bestehen keine 
unterschiedlichen Gattungen von Aktien. Die 
Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung
https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung
https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung
https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung
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6. Hinweis für Intermediäre 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung, der 
Nachweis des Anteilsbesitzes, die Bevollmäch-
tigung Dritter sowie Vollmacht und Weisungen 
an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter können im Rahmen der inso-
weit jeweils anwendbaren vorgenannten Fristen 
gemäß § 67c AktG in Verbindung mit der Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/1212 auch über 
Intermediäre im ISO-Format 20022 an die Gesell-
schaft übermittelt werden (zum Beispiel über 
SWIFT, dort mit dem Code: CMDHDEMMXXX). 
Für die Verwendung der SWIFT-Kommunikation 
ist eine Autorisierung über die SWIFT Relation-
ship Management Application (RMA) erforderlich.

7. Informationen zum Datenschutz 
Bei der Anmeldung zur und der Teilnahme an der 
Hauptversammlung und der Erteilung von Stimm-
rechtsvollmachten verarbeitet die H&R GmbH & 
Co. KGaA personenbezogene Daten über den sich 
anmeldenden Aktionär und/oder die bevollmäch-
tigte Person. Die entsprechenden Datenverarbei-
tungen dienen in erster Linie dem Zweck, den 
Aktionären die Ausübung ihrer Rechte in der Haupt-
versammlung zu ermöglichen. Die H&R GmbH & 
Co. KGaA verarbeitet die entsprechenden perso-
nenbezogenen Daten als Verantwortlicher gemäß 
den Bestimmungen der EU Datenschutz-Grund-
verordnung („DS-GVO“) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes. Einzelheiten zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten von Aktionären 
bzw. bevollmächtigten Personen und den Rech-
ten der Betroffenen gemäß der DS-GVO finden 
sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.hur.com/de/investoren/datenschutz/.  
 

Salzbergen, im April 2025

H&R GmbH & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin H&R Komplementär GmbH

Die Geschäftsführung

https://www.hur.com/de/investoren/datenschutz/


H&R GmbH & Co. KGaA
Neuenkirchener Straße 8

48499 Salzbergen

Tel.: +49 (0)59 76-9 45-0
Fax: +49 (0)59 76-9 45-308

E-mail: info@hur.com
Internet: www.hur.com


